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Erfurt, 25. April 2023 

1. Szenarienbetrachtung; Wasserstoffinfrastruktur 

Es wird aus Sicht Thüringens begrüßt, dass sich der vorgelegte Entwurf 

des Netzentwicklungsplans auch auf das Jahr 2045 und damit auf das 

Zieljahr zum Erreichen der Klimaneutralität in Deutschland orientiert. 

Darüber hinaus wurde der zukünftige Wasserstoffeinsatz in die Planung 

einbezogen, da sich hieraus Auswirkungen auf den Entwicklungsbedarf 

des Stromübertragungsnetzes ergeben. Dabei wurden Elektrolyseure-

standorte so verortet, dass mit einer Minimierung von Netzengpässen ge-

rechnet werden kann und die Abregelung von Erneuerbaren-Energien-An-

lagen weitestgehend reduziert wird. Dies ist zunächst zu begrüßen. 

Allerdings wird die Verortung der Elektrolyseure ausschließlich anhand der 

Netzdienlichkeit für das Stromübertragungsnetz vorgenommen. Inwiefern 

eine Infrastruktur für den Abtransport oder den Verbrauch des Wasser-

stoffs an diesen Standorten vorhanden ist, wird nicht mitgedacht. Dies ist 

in Anbetracht dessen, dass in Folge gegebenenfalls neue Infrastruktur 

zum Abtransport geschaffen werden muss, die u.U. bei einer anderen 

Standortwahl für Elektrolyseure schon vorhanden wäre, zu bedauern. Hier 

Ist eine Gesamtbetrachtung der Problematik unter Einbeziehung von vor-

handener Gasinfrastruktur und möglichen Verbrauchern vor Ort erforder-

lich. 

Thüringer Ministerium für 
eigenen Wasserstoffherstellung betrachtet werden. Es muss sichergestellt Infrastruktur und Landwirtschaft 

werden, dass perspektivisch alle Industriestandorte mit Wasserstoffbedarf HAUSANSCHRIFT 
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Vom Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Ge-
sellschaft wurde eine Studie zum Dekarbonisierungspotenzial der Thürin-

ger Wirtschaft beauftragt. Wenn deren Ergebnisse vorliegen, sollten sie in 

die Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber bzw. Bundesnetzagen-
tur einfließen. 

Auch die Transitlage Thüringens spricht für die Anbindung an ein Wasser-
stofffernleitungsnetz sowie den Ausbau der Wasserstoffwirtschaft mit An-
wendungsfeldern in Verkehr und Mobilität. 

2. HGÜ-Verbindung D041/D042  
Die Übertragungsnetzbetreiber sehen eine mögliche Betroffenheit Thürin-

gens bei der HGÜ-Verbindung DC41 (Teil 1, S. 190). Dies ist unter Beach-

tung eines relativ großen Untersuchungsraums denkbar. Jedoch müsste 
sich dann auch eine Betroffenheit Thüringens bei DC42 ergeben, da diese 
HGÜ-Verbindung östlicher verläuft (Teil 1, Karte Seite 139). 

Entsprechend der Vereinbarung zwischen BMVVK, Bundesnetzagentur 

und Übertragungsnetzbetreibern zur Beschleunigung von Planungs- und 
Genehmigungsverfahren beim Netzausbau (sogenannte „Mutliste", letzter 

Stand 13. Dezember 2022) kommt der Geradlinigkeit als Planungsprä-
misse bei neuen Vorhaben eine große Bedeutung zu. Diese ist konesquent 

anzuwenden, so dass es zu keinem Verlauf durch Thüringen kommt. 

3. P485: Netzverstärkung und -ausbau: Eula — Weida — Herlasgrün — Mech-

lenreuth  
Bei der Planung des Trassenverlaufs für die neue 380-kV-Leitung ist da-
rauf zu achten, dass vom bestehenden 220-kV-Trassenraum so wenig wie 
möglich abgewichen wird, um so die negativen Auswirkungen auf Natur 
und Umwelt in Grenzen zu halten. 

4. HGÜ-Verbindung D05/DC20 (SuedOstLink) 
Im Sinne einer vorausschauenden Planung waren bereits im Zuge des Pro-
jekts DC5 Leerrohre für die zukünftige Erweiterung der HGÜ-Verbindung 

im südlichen Abschnitt (D020) vorgesehen. Synergien ergaben sich, da 
auf das Bundesfachplanungsverfahren im südlichen Teil verzichtet werden 

konnte. Nicht nachvollziehbar ist jedoch, warum diese Beschleunigung 
nicht auch in der Bauphase genutzt wird, indem die Kabel für DC5 und 
D020 gleichzeitig verlegt werden. So könnten beispielsweise die Eingriffe 
in die Naturräume deutlich reduziert werden. 

5. Synchronisierung zwischen dem Ausbau der erneuerbaren Energien und  
dem Ausbau der Verteil- und Übertragungsnetze  
Die notwendige Synchronisierung zwischen dem zügigen Ausbau der er-

neuerbaren Energien und dem Ausbau der Verteil- und Übertragungsnetze 

wird nicht ausreichend beleuchtet. 

Mit der Novellierung der §§ 14d und 14e des Gesetzes über die Elektrizi-

täts- und Gasversorgung (EnVVG) 2021 und 2022 wurden die Planungsan-

forderungen für den vorausschauenden Netzausbau noch einmal gestärkt 
und formalisiert. Die vorausschauende Netzplanung der Verteilernetzbe-
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treiber soll dabei ebenfalls auf einer Regionalisierung des Ausbaus der er-
neuerbaren Energien beruhen. Hier sind Abstimmungen zwischen Verteil-
und Übertragungsnetzbetreibern erforderlich. 

Bei der Netzentwicklungsplanung müssen die vordringlichen Bedarfe zur 
Dekarbonisierung der Thüringer Wirtschaft berücksichtigt werden. Derzeit 
ist insbesondere nicht erkennbar, ob und wann netzplanerisch und tatsäch-
lich eine 

a. Elektrifizierung des Erfurter Kreuzes (durch die Verlängerung der 
380-kV-Leitung von Erfurt-Vieselbach zum Erfurter Kreuz) und 

b. Elektrifizierung der Südthüringer Glasindustrie und 
c. Elektrifizierung des Standortes Tridelta Campus Hermsdorf 

ermöglicht wird. Daneben wird es perspektivisch erhöhte Stromtransport-
bedarfe zu einer Vielzahl weiterer energieintensiver Industrieunternehmen 
(wie z. B. Baustoffgüter, Stahl, Zement, Porzellan) in Thüringen geben 
müssen, wenn die vom Bund vorrangig präferierte Elektrifizierung industri-
eller Produktionsprozesse umgesetzt werden wird. Thüringen wird seine 
künftigen Energiebedarfe nicht ausschließlich lokal erzeugen können, son-
dern auch in Zukunft Energieimporteur bleiben. Die bedarfsoptimierte Ab-
stimmung zwischen den überregionalen Übertragungsnetzen einerseits 
und den Knoten in die regionalen Verteilnetze andererseits ist daher integ-
rativ zu behandeln. Im Übrigen lassen sich am Knoten eines Übertragungs-
zu einem Verteilnetz aufgrund des Vorhandenseins temporär überschüssi-
ger Energie möglicherweise neue Geschäftsmodelle für Thüringer Unter-
nehmen generieren. 

6. Überarbeitung der Projektsteckbriefe  
Für einige Projekte in Thüringen wird in den Steckbriefen (Teil 2) nicht der 
aktuelle Stand des Verfahrens wiedergegeben. So wurde beim Vorhaben 
44, Abschnitt Süd mit der Bundesfachplanungsentscheidung ein völlig an-
derer Trassenverlauf festgelegt als in der Karte dargestellt (vgl. S. 275). 

Für Vorhaben 13 wird auf Seite 264 richtig ausgeführt, dass im „...Abschnitt 
vom Umspannwerk Pulgar bis Geußnitz (bei Zeitz) ... auf 27 km die beste-
hende Freileitung mit HTLS umbeseilt (wurde) und die 380-kV-Anlage Pul-
gar ... entsprechend verstärkt (wird)." Hingegen zeigt die Tabelle auf dieser 
Seite, dass der Abschnitt M27a einen Umsetzungsstand „4: Genehmigt/in 
Bauvorbereitung/im Bau" aufweist. 

Zum Vorhaben 14 bzw. P39 Netzverstärkung Röhrsdorf - Weida — Remp-
tendorf heißt es auf Seite 267 oben rechts „Grundlage: Planfeststellung 
eingeleitet". Die Planfeststellung wurde jedoch 2022 für beide Abschnitte 
abgeschlossen. Beide Abschnitte befinden sich im Bau. Das wird dann et-
was weiter unten im Text auch richtig beschrieben. 

7. Aktualisierung der Begleitdokumente  
Die Karte (Abb. 3) auf Seite 16 in der Studie „Regionalisierung des Aus-
baus der erneuerbaren Energien" stellt für die Planungsregion Ostthürin-
gen dar, dass hier „keine Daten" vorliegen würden. Hingegen liegt für die 
Planungsregion seit Dezember 2020 ein rechtkräftiger Sachlicher Teilplan 
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Windenergie vor (https://regionalplanung.thueringen.de/ostthueringen/re-
gionalplan-ostthueringen/sachlicher-teilplan-windenergie-2020). 

Zudem wird darauf hingewiesen, dass mit der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts zum Thüringer Waldgesetz der Bau von Windenergie-
anlagen in Waldgebieten nicht mehr prinzipiell ausgeschlossen ist (S. 15 
der genannten Studie). 

Einer Veröffentlichung der Stellungnahme wird zugestimmt. 

Mit freundlichen Grüßen 

f
na
ievai.seided‘t 

sa KaravTkW 
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